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§ 2 DAG Entrichtung
 DAG - Dienstgeberabgabegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.12.2023

(1) Die Dienstgeberabgabe ist jeweils für ein Kalenderjahr im Nachhinein bis zum 15. Jänner des Folgejahres zu

entrichten. Auf die Entrichtung sind die §§ 58, 59 und 64 bis 69 ASVG so anzuwenden, dass an die Stelle der Beiträge

die Dienstgeberabgabe und an die Stelle des Beitragsschuldners der Dienstgeberabgabepflichtige tritt.

(2) Die Dienstgeberabgabe ist an jenen Krankenversicherungsträger zu entrichten, bei dem die Meldung der in der

Unfallversicherung pflichtversicherten geringfügig Beschäftigten nach § 33 Abs. 2 ASVG zu erstatten ist.

(3) Dienstgeberabgabep ichtigen, die den Meldep ichten nach § 33 Abs. 2 ASVG nicht rechtzeitig nachkommen, kann

der Krankenversicherungsträger einen Zuschlag bis zu 10% der festgesetzten Dienstgeberabgabe auferlegen

(Verspätungszuschlag), wenn die Verspätung nicht entschuldbar ist.
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